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E N T G E L T O R D N U N G 
 
 

für das Museum Wolfenbüttel 
 
 

vom 22.12.2017 
 
 

- Neufassung - 
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Entgeltordnung für das Museum Wolfenbüttel 
vom 22.12.2017 

 
 

1. Die Stadt Wolfenbüttel erhebt ab 01. Januar 2018 für den Besuch des Museums 
Wolfenbüttel folgende Eintrittspreise (Preisverzeichnis): 

 
Schloss Museum  

Erwachsene 5,00 € 

Ermäßigung 2,50 € (Schülerinnen und Schüler ab 18 
Jahren, Auszubildende, Studierende 
(bis 27 Jahre),Schwerbehinderte ab 
80%, Schwerbehinderte mit Eintrag 
»B« und ihre Begleitperson, 
Mitglieder von Freiwilligendiensten, 
Rentnerinnen und Rentner, Inhaber 
der Wolfenbüttel Card sowie 
Leistungsberechtigte nach SGB II 
und SGB XII  unter Vorlage 
entsprechender Nachweise)  

Gruppe pro Person 2,50 € ab 10 Personen 

Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre frei 

Familienkarte 7,00 € 2 Erwachsene mit Kind(ern) bis 
18 Jahre 

Schulklassen 40,00 € Führung und Eintritt Begleitpersonen 

Audioguide frei 

Öffentliche Führung pro Person 6,00 € inkl. Eintritt 

Führungspauschale 40,00 € zzgl. Eintritt 

Führung mit dem Tanzmeister 198,00 € inkl. Eintritt  

Jahreskarte 30,00 € 
 

Bürger Museum  

Eintritt  frei 

Öffentliche Führung pro Person 6,00 € 

Führungspauschale 40,00 € 
 

2. Das Preisverzeichnis ist im Kassenraum an der Kartenverkaufsstelle aufzustellen. 
 
3. Der/Die Museumsleiter/in kann bei besonderen Veranstaltungen im Schloss (z. B. 

Ostereiermarkt, Weihnachtsmarkt), bei besonderen Anlässen (z. B. Tag des offenen 
Denkmals) oder bei besonderem Teilnehmerkreis (z. B. Tagungen von 
Museumsfachleuten) befristet geringere Entgelte als im Preisverzeichnis ausgezeichnet 
festsetzen oder Befreiungen aussprechen. Weiter kann der/die Museumsleiter/in bei 
Sonderführungen spezielle Entgelte festsetzen. 

 
Der/Die Museumsleiterin kann bei befristeten Sonderausstellungen das Eintrittsgeld 
angemessen erhöhen. 

 
4. Mitglieder des Fördervereins des Museums im Schloss erhalten gegen Vorlage des 

aktuellen Mitgliederausweises freien Eintritt. 
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5. Stadtführerinnen und Stadtführer erhalten bei eigenständiger Führung einer 
Besuchergruppe durch das Museum freien Eintritt. 

 
Reiseleiter und Busfahrer, die eine Reisegruppe begleiten, erhalten ebenfalls freien Eintritt. 

 
6. Für gebuchte Führungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Museums werden 

zusätzlich zum Eintrittspreis und zur Führungspauschale 50,00 € erhoben. 
 
7. Digitalaufnahme 

vorhanden  10,00 € 

neu 50,00 € 

Veröffentlichungsgebühr 30,00 € 
 

Der/die Museumsleiter/in kann in besonderen Fällen geringere Entgelte festsetzen oder 
Befreiungen aussprechen. 

 
8. Diese Entgeltordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die seit 

01.01.2012 geltende Entgeltordnung für das Museum im Schloss vom 21.09.2011 außer 
Kraft. 

 
Stadt Wolfenbüttel 22.12.2017 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Pink 


